
 
 

Schriftliche Anregungen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB  

Nr. Bezeichnung Eingang Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
1 Bürger 05.08.2013 Seitens eines Bürgers wird Einspruch ge-

gen den Ausbau der Kreuzung eingelegt. 
Es wird angekündigt, dass eine Begrün-
dung nachgereicht wird. 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 
Die angekündigte Begründung wurde nicht nachgereicht. Eine Abwägung 
der Anregung ist daher nicht möglich. 

2 Bürger 22.01.2014 Seitens eines Bürgers wird nachgefragt, 
wie durch den Umbau der Polnischen 
Mütze die Zahl der nach Haan oder durch 
Haan fahrenden Fahrzeuge verringert 
werden kann, wie es in der Bürgeranhö-
rung vorgetragen wurde. 

Durch den Ausbau der Polnischen Mütze und der Anschlussstellen kann 
zukünftig der Verkehr in diesem Bereich flüssiger abgewickelt werden, so 
dass auch die überörtliche Anbindung der Solinger Stadtteile über die  
L 357n verbessert, eine schnellere Abwicklung ermöglicht und hierdurch 
ggf. Ausweichfahrten über andere Wege z. B. die Innenstadt reduziert 
werden.  
 

3 Wählergemeinschaft 
Lebenswertes Haan
(WLH) 
Pressemitteilung 
des allgemeinen 
deutschen Fahrrad-
clubs (ADFC) 

22.01.2014 
 

30.11.2012 

a)  Seitens der WLH wird kritisiert, dass 
der Ausbau der Polnischen Mütze 
primär für die Nachbarstädte und de-
ren gewerblichen Entwicklungen er-
forderlich ist.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b)   Des Weiteren wird kritisiert, dass der 

Panoramaradweg durch die Ausbau-
maßnahme unterbrochen wird. Es wird 
eine Pressemitteilung des Allgemei-
nen deutschen Fahrradclubs vom 
30.11.2012 beigefügt, in der seitens 

Der Anregung wird nicht entsprochen 
In der Prognosevariante VEP 2025 (maximale Nutzungsdichte) des 
Verkehrsgtuachtens Runge + Küchler vom März 2012 fließen auch die im 
Rahmen des Verkehrsentwicklungsplans ermittelten allgemeinen Ver-
kehrszunahmen, welche u.a. auch die Zunahmen aus Bauvorhaben be-
nachbarter Städte beinhalten, mit ein. Diese sind aber nicht, wie im An-
schreiben dargestellt, primärer Auslöser für den erforderlichen Umbau. 
Selbst bei der im Verkehrsgutachten dargestellten Prognosevariante Ana-
lyse plus (mittlere Nutzungsdichte), die nur die Entwicklung des 2. Bauab-
schnittes und Teile des 1. Bauabschnittes des Technologieparks Haan be-
rücksichtigt, ist der nunmehr beabsichtigte Ausbau erforderlich. Zudem ist 
anzumerken, dass im Bereich der Polnischen Mütze zwei überörtliche 
Hauptverkehrsstraßen zusammen treffen, die insbesondere die Verkehre 
von und zu der Anschlussstelle Haan-Ost aufnehmen und in ihrer Funkti-
on daher der Aufnahme von überörtlichen Verkehren dienen und diese 
somit auch entsprechend ausgebaut werden müssen.  
 

Der Anregung wird in Teilen entsprochen. 
Die städtische Anbindung an den Panoramaradweg über die ehemalige 
Kleinbahntrasse der Linie V verläuft heute über die Straße Bollenheide, 
quert die Gräfrather Straße und wird im nördlichen Anschluss fortgeführt. 
Im Rahmen der Vorentwurfsplanung zum Umbau des Knotenpunktes Pol-
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Nr. Bezeichnung Eingang Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
des ADFC die Errichtung einer Be-
darfsampel im Bereich der Bollenheide 
/ Panoramaweg gefordert wird, um er-
hebliche Umwegfahrten von 350-400m 
zu vermeiden. Zudem wird gefordert, 
dass der Neanderlandsteig wirt-
schaftsfördernd genutzt wird. 

nische Mütze wurde die bisher angedachte Anlage einer Mittelinsel ge-
prüft und festgestellt, dass diese aufgrund der geplanten durchgängigen 
Vierspurigkeit der Gräfrather Straße, zukünftig nicht mehr umgesetzt wer-
den kann. Aufgrund der vorgetragenen Anregungen im Rahmen der öf-
fentlichen Diskussionsveranstaltung am 21.01.2014 wird nunmehr zu-
sammen mit dem Landesbetrieb Straßen erneut geprüft, ob eine 
Querungshilfe nicht doch möglich ist. Zum Zeitpunkt der Vorlagenerarbei-
tung war die Prüfung noch nicht abgeschlossen. Der genaue Ausbau wür-
de im Rahmen der Ausführungsplanung erarbeitet werden. Die im Be-
bauungsplan festgesetzte Straßenverkehrsfläche lässt die Errichtung ei-
ner solchen Querungshilfe flächenmäßig grundsätzlich zu. Alternativ wird 
der Fuß- und Radverkehr über die Lichtsignalanlage im Bereich der Auto-
bahnauffahrt (Westrampe) geführt.  
Die seitens des ADFC vorgeschlagene Bedarfsampel zwischen dem Kno-
tenpunkt Polnische Mütze und der Autobahnauffahrt in Richtung Düssel-
dorf wird aufgrund des geringen Abstandes von knapp 300m zwischen 
den bereits bestehenden Lichtsignalanlagen seitens des Straßenbaulast-
trägers nicht favorisiert und nicht befürwortet. Eine vernünftige Koordinie-
rung mit den bestehenden Lichtsignalanlagen ist zudem nicht möglich. 
Der den Norden des Plangebietes querende Neanderlandsteig verläuft 
über den in der nördlichen Gruitener Straße vorhandenen kombinierten 
Geh-/Radweg. Durch den Kreuzungsausbau kann zukünftig die 
Elberfelderstraße auch im Norden gequert werden. Auch die angrenzen-
den Bushaltestellen in der Elberfelderstraße Süd können durch die Fuß-
gängerüberwege im Kreuzungsbereich leicht erreicht werden. 

4 Wählergemeinschaft 
Lebenswertes Haan
(WLH) 

22.01.2014 Seitens der WLH werden zu einzelnen 
Themen der Diskussionsveranstaltung am 
21.01.2014 Rückfragen gestellt: 
a) Seitens der WLH wird nachgefragt, 

wie der Umbau des Kreuzungspunktes 
„polnische Mütze“ zu einer Entlastung 
des Innenstadtverkehrs führen soll. 
Aus ihrer Sicht nehme vielmehr die 
Gefahr zu, dass durch den Ausbau bei 
Stau auf der A 46 noch mehr Verkehr 

 
 
 

Der Ausbau des Knotenpunktes Polnische Mütze dient primär der optima-
len Abwicklung der Verkehre von und zu der Anschlusstelle Haan-Ost. 
Dies führt natürlich auch im Falle eines Staus auf der A46 dazu, dass die 
Autofahrer schneller die ausgeschilderten Ausweichrouten erreichen, aber 
auch dazu, dass die sonstigen Verkehre in diesem Bereich nach 
Vohwinkel, Mettmann und Solingen flüssig abgewickelt werden können. 
So ist anzunehmen, dass hierdurch auch die überörtliche Anbindung der 
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Nr. Bezeichnung Eingang Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
durch die Haaner Innenstadt fließt. 

 
 
 
 
b) Seitens der WLH werden Fragen zu 

einem möglichen Enteignungsverfah-
ren gestellt. Von Interesse ist zum ei-
nen, welches Bundesministerium den 
Kreuzungsausbau vorantreiben möch-
te. Zudem möchte die WLH wissen, 
welche Gründe für ein Enteignungs-
verfahren auf Grundlage des Be-
bauungsplanes Nr. 115 angeführt 
werden sollen und ob die Bezirksre-
gierung Düsseldorf als zuständige Be-
hörde darüber bereits in Kenntnis ge-
setzt worden sei. 

 
 
 
 
 

c) Seitens der Wählergemeinschaft wer-
den Fragen zu möglichen Folgekosten 
gestellt, die aus der Anliegerstraße 
hinter der geplanten Lärmschutzwand 
für die Anwohner entstehen. So ist 
von Interesse, ob es zwischen der 
Stadt Haan und den Anwohnern eine 
rechtsverbindliche Vereinbarung ge-
ben wird, dass zukünftige Kosten für 
eine Straßenerneuerung nicht von den 

Solinger Stadtteile über die L 357n verbessert, eine schnellere Abwicklung 
ermöglicht und hierdurch ggf. Ausweichfahrten über andere Wege z. B. 
über die Haaner Innenstadt reduziert werden. Grundsätzlich wird sich je-
doch nicht vermeiden lassen, dass sich Stauungen auf der A 46 auch auf 
die Haaner Innenstadt auswirken.  

Die Stadt Haan betreibt das Bauleitplanverfahren zum BP Nr. 115 in en-
ger Abstimmung mit dem zuständigen Straßenbaulastträger, dem Lan-
desbetrieb Straßen in Mönchengladbach. Gemäß § 17 Bundesfernstra-
ßengesetz (FStrG) erfordern Straßenplanungen an Bundesfernstraßen 
und Landesstraßen ein Planfeststellungsverfahren. Der § 17b (2) FStrG 
eröffnet jedoch die Möglichkeit, Planungen an überörtlichen Straßen auch 
durch einen planfeststellungsersetzenden Bebauungsplan zu realisieren.  
Bereits zu Beginn des Verfahrens wurde gemeinsam entschieden, dass 
erforderliche Baurecht möglichst über einen solchen Bebauungsplan zu 
erreichen, da dieses Verfahren grundsätzlich am zügigsten durchgeführt 
werden kann und die Stadtverwaltung für die betroffenen Eigentümer als 
Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung steht. Sofern im Rahmen der er-
forderlichen Grundstücksverhandlungen keine Einigung erzielt wird, kann 
und wird auf Grundlage des Bebauungsplanes kein Enteignungsverfahren 
durchgeführt werden. Für diesen Fall müsste für den betroffenen Stra-
ßenabschnitt durch den Landesbetrieb Straßenbau ein Planfeststellungs-
verfahren durchgeführt und abgeschlossen werden, auf dessen Grundla-
ge dann grundsätzlich auch andere rechtliche Schritte, wie ein Enteig-
nungsverfahren, möglich sind.  

Bereits im Rahmen der Diskussionsveranstaltung am 21.01.2014 wurde 
von Herrn Alparslan ausgeführt, dass durch den erstmaligen Ausbau der 
Straße südlich der geplanten Lärmschutzwand, den damit verbundenen 
Leitungsverlegungen und Entwässerungsmaßnahmen, den Anwohnern 
keine Kosten entstehen. Kosten, die irgendwann einmal durch erforderli-
che Straßenerneuerungsmaßnahmen anfallen, werden wie im gesamten 
Stadtgebiet üblich, anteilig von den Angrenzern mitzutragen sein. Auch 
ein möglicher Winterdienst ist entsprechend der Gebührensatzung kos-
tenpflichtig. Dies ist mit den Eigentümern im weiteren Verfahren abzu-
stimmen und nicht Inhalt des laufenden Bebauungsplanverfahrens.  
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Nr. Bezeichnung Eingang Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
angrenzenden Eigentümern zu tragen 
sind und das die Stadt Haan den Win-
terdienst gebührenfrei übernehmen 
wird.  

 
5 Bürger 23.01.2014 Seitens eines Anwohners der südlichen 

Gräfrather Straße wird angefragt, ob die 
angedachte Lärmschutzwand im oberen 
Drittel auch in Glas ausgeführt werden 
kann. 

Der Anregung wird entsprochen. 
Gemäß Rücksprache mit dem beauftragten Lärmgutachter ist es möglich, 
den letzten Meter der Schallschutzwand transparent und somit in Glas 
auszuführen. Im unteren Bereich muss die Schallschutzwand zwingend 
hochabsorbierend ausgeführt werden, um Schallreflexionen für die Be-
bauung in der Gräfrather Straße Nord auszuschließen. Glaswände kön-
nen die erforderliche hochabsorbierende Wirkung nicht erfüllen. Im Be-
bauungsplanentwurf wurde diese Ausführung in die Festsetzungen zur 
Lärmschutzwand aufgenommen. 

6 Bürger 30.01.2014 Seitens eines Bürgers wird die Planung 
als rücksichtslos bewertet. Im Einzelnen 
werden folgende Anregungen vorge-
bracht: 
a)   Es wird bemängelt, dass Fußgänger- 

und Radfahrer insbesondere im Be-
reich der Querung Bollenheide / Pano-
ramaradweg nicht ausreichend Be-
rücksichtigung finden. Auch die feh-
lende Möglichkeit vom Panoramarad-
weg aus Wuppertal kommend unmit-
telbar in Richtung Gruiten weiter zu 
fahren, wird kritisiert. 

 
b)   Es wird angeführt, das die „Drehung „ 

der Einbahnrichtung für die Straße 
Bollenheide nicht zu Ende gedacht 
sei, weil die Radfahrer dann in diesem 
Bereich aus Richtung Haan kommend 
motorisierten Gegenverkehr haben. 

 
 
 

Der Anregung wird z. T. entsprochen. 

Bzgl. der angesprochenen Querungsmöglichkeit für den Panoramaradweg 
wird auf die Stellungnahme unter Nr. 3 b) verwiesen. Eine unmittelbare 
Anbindung des Panoramaradweges von Norden kommend in Richtung 
Gruiten kann nicht erreicht werden, da die Platzverhältnisse in der 
Gräfrather Straße zwischen der Einmündung des Panoramaradweges und 
der Kreuzung Polnische Mütze nicht für die Anlage eines 2. kombiniertes 
Fuß-Radweges mit einer Mindestbreite von 2,50m ausreichen. Der Rad-
fahrer muss daher auf die Südseite der Gräfrather Straße geführt werden.  

Primäres Ziel der „Drehung“ der Einbahnrichtung im Bereich der 
Bollenheide ist es, den Anwohnern der südlichen Gräfratehr Straße und 
denen der Elberfelder Str. Süd eine Möglichkeit zu verschaffen, zügig in 
Richtung Haan abfließen zu können. Aufgrund der relativ geringen Belas-
tung der Straße Bollenheide (im VEP 2008 und im Verkehrsgutachten 
R+K, März 2012 wurden 300 KFZ/Tag angenommen), ist aus Sicht der 
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Nr. Bezeichnung Eingang Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
Auch für die Autofahrer aus der Anlie-
gerstraße sei die Situation sehr un-
übersichtlich. Zudem übernehme die 
Bollenheide eine wichtige Ausweich-
funktion wenn, sich an der Ostrampe 
Stau bilde. 

 

c) Es wird kritisiert, dass in den Verkehrs-
prognosen weiterhin die Firma Johnson 
Controls genannt wird. Auch werden die 
angenommenen Belastungszahlen für 
das auf Solinger Stadtgebiet geplante 
Gewerbegebiet Fürkeltrath II als zu 
hoch bewertet. Es wird angeführt, dass 
im Rahmen der Prognose für den Tech-
nologiepark davon ausgegangen wurde, 
dass alle Arbeitnehmer mit dem PKW 
anreisen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
d)   Seitens des Bürgers wird bezweifelt, 

dass die Zusammenführung der bei-
den Spuren in Richtung Gruiten prob-
lemlos erfolgen kann. 

 
 

Verwaltung dies auch vereinbar. Im Rahmen der Ausbauplanung ist die 
genaue Ausführung und Anbindung der neuen Anliegerstraße in die 
Bollenheide sowie ggf. erforderliche Beschilderungen weiter zu prüfen. 
Durch die beabsichtigten Straßenausbaumaßnahmen wird zukünftig die 
Verkehrssituation im Bereich der Ostrampe und der Polnischen Mütze 
derart verbessert, dass die Bollenheide als Ausweichmöglichkeit nicht 
mehr erforderlich ist. 

Die Anregung ist nicht begründet. 
Gemäß den bereits in der Vorentwurfsbegründung gemachten Erläute-
rungen, entsprechen die in dem Verkehrsgutachten zur Ansiedlung der 
Firma Johnson Control im Gutachten R+ K , März 2012 getroffenen 
Prognosevarianten einer mittleren und einer worst-case-Variante für die 
Besiedlung des Technologieparks Haan / NRW. Aufgrund dessen hat sich 
die Verwaltung dazu entschieden, kein neues Gutachten in Auftrag zu ge-
ben. In der Prognosevariante VEP 2025 (wors-case-Variante) des 
Verkehrsgtuachtens Runge + Küchler vom März 2012 fließen auch die im 
Rahmen des Verkehrsentwicklungsplans ermittelten allgemeinen Ver-
kehrszunahmen, welche u.a. auch die Zunahmen aus Bauvorhaben be-
nachbarter Städte beinhalten, mit ein und bilden somit die allgemeine 
Verkehrsentwicklung bis zum Jahr 2025 ab. Diese sind aber nicht primä-
rer Auslöser für den erforderlichen Umbau. Selbst bei der im Verkehrsgut-
achten dargestellten Prognosevariante Analyse plus (mittlere Nutzungs-
dichte), die nur die Entwicklung des 2. Bauabschnittes und Teile des 1. 
Bauabschnittes des Technologieparks Haan berücksichtigt, aber nicht die 
vorgenannten Steigerungen durch die allgemeine Verkehrsentwicklung bis 
2025, ist der nunmehr beabsichtigte Ausbau erforderlich.  
Im Verkehrsgutachten R + K , März 2012 wurde von einem ÖPNV-Anteil 
von 20% an den Anreisewegen der Mitarbeiter ausgegangen. 

Die Anregung ist nicht begründet. 

Im Rahmen des geplanten Ausbaues des Knotenpunktes „Polnische Müt-
ze“ sollen die beiden Fahrspuren der Gruitener Straße in Richtung Gruiten 
rund 100m hinter dem Kreuzungspunkt wieder zusammengeführt werden. 
Dies hat der Verkehrsgutachter, Herr Runge bereits im Rahmen der früh-
zeitigen Information der Öffentlichkeit am 21.01.2014 vorgestellt und de-
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Nr. Bezeichnung Eingang Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
 
 
 
 
 
e)   Seitens des Bürgers wird die Anlage 

eines Kreisverkehrs als einzig mögli-
che Lösung gesehen. Auch die Anbin-
dung der Shell-Tankstelle wäre so zu 
regeln.  

 
 

f)   Zuletzt wird auf den § 3 BauGB ver-
wiesen in dem es heißt, „die fristge-
mäß abgegebenen Stellungnahmen 
sind zu prüfen, das Ergebnis ist mitzu-
teilen.“ 

ren Machbarkeit bestätigt. Eine vergleichbare Verkehrsführung erfolgt 
heute bereits im Bereich der Anschlussstelle Haan-Ost von der Landstra-
ße in die Auffahrt in Richtung Wuppertal. Die Verkehrsteilnehmer der 
Landstraße können zweispurig über die Kreuzung in die Auffahrt hinein-
fahren und fädeln sich dann unmittelbar dahinter wieder in eine gemein-
same Spur ein. 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 
Gemäß den Ergebnissen der Verkehrsgutachtens R+ K, März 2012 kön-
nen die ermittelten Verkehrsmengen selbst bei der mittleren 
Prognosevariante mit einer mittleren Nutzungsdichte für den Technologie-
park Haan nicht über eine Kreisverkehrslösung abgewickelt werden. Auch 
die Einbindung eines fünften Astes für die Tankstelle ist aufgrund der kur-
zen Abstände für die Einmündungen als kritisch zu bewerten. 

Durch den Bürger wird auf die Mitteilungsfrist nach § 3 (2) BauGB verwie-
sen. Diese Mitteilungsfrist bezieht sich auf Anregungen, die im Rahmen 
der öffentlichen Auslegung geäußert wurden. Derzeit wurde seitens der 
Stadt Haan aber nur das frühzeitige Beteiligungsverfahren nach § 3 (1) 
BauGB durchgeführt. Da dem Rat der Stadt Haan zum Satzungsbe-
schluss alle im Laufe der Verfahrens eingegangenen Anregungen zur Be-
schlussfassung des Bebauungsplanes vorgelegt werden müssen, wird 
dann auch über die Anregungen aus dem Verfahren nach § 3 (1) BauGB 
nochmals abschließend entschieden. Aufgrund der Zeitdauer der Planver-
fahren vergeht bis zur Beschlussfassung und Mitteilung an den Bürger je-
doch oft ein längerer Zeitraum. 

7 Bürger 19.02.2014 Seitens des Eigentümers des Gebäudes 
Gräfrather Straße 5 wurde der Antrag ge-
stellt, die ehemals im Westen vorhandene 
Zufahrt auf das Grundstück wieder zu er-
möglichen, da durch den Kreuzungsaus-
bau die derzeitige Stellplatzmöglichkeit 
vor dem Haus verloren geht. Es wird auch 
die bereitschaft bekundet, über sonstige 
alternative Möglichkeiten zu sprechen. 

Der Anregung wird grundsätzlich entsprochen. 
Im Bebauungsplanentwurf ist für das Grundstück Gräfrather Straße 5 wie-
der eine Zufahrtmöglichkeit vorgesehen worden. Aufgrund der beengten 
Grundstücksverhältnisse und der Zufahrt kurz vor dem Kreuzungsbereich, 
wird sich die Verwaltung zudem mit dem Eigentümer zusammen setzen 
und weitere Möglichkeiten z. B. im Bereich der städtischen Grundstücke 
im Nord- und süd-östlichen Quadranten (Flurstücke 131, 387, 388) erör-
tern. 
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